
Lager Entscheidungen

Gesichtspunkte mit der rartikelspezifischen Deckungsbei-

rragsmarge( und dem uproduktbezogenen Deckungsbeitragu

Einfluss in die Berechnung gefunden haben. Nachzuvolizie-

hen ist auch nicht, in welcher \üeise Fehlmengen und der

produktbezogene Deckungsbeitrag berücksichtigt worden

sind; ebenso wenig sind der Umfang und die Gründe ihrer

Berücksichtigung zu erkennen.

Auch die zweite vom Sachverständigen angewandte Be-

rechnungsmethode, nach der ein Bruttoausfallschaden von

796.642 € eingetreten ist, stellt keine schlüssige Darlegung

des Schadens dar. Ausgangspunkt der vom Sachverständigen

angestellten Berechnung sind versicherte Anteile, die 10 %

betragen sollen (Anlage2 zum Gutachten). Ausgehend von

diesem Prozentsatz wird sodann der Bruttoausfallschaden mit
1 0 % des Umsatzausfalls von 7 .966.41 8 € angesetzt, der sich

aus der Absatzfehlmenge von 2.293.793 kg ergeben habe.

Anhand keiner der beiden Berechnungsmethoden kann

nachvollzogen werden, ob es sich bei dem im Gutachten aus-

gewiesenen Bruttoausfallschaden um einen nach 5 252 BGB

zu ersetzenden entgangen€n Gewinn handelt.

Ob der vom Landgericht in der mündiichen Verhandlung

erteilte Hinweis ausreichend ist, um die gerichtliche Hin-
weispflicht nach S 139 ltbs. 4ZPO zu erflulien, bedarf keiner

Entscheidung. Die Klägerin hat auf den mit dem l-Irteil inso-

weit präzisierten Hinweis ihren Vortrag nicht ergänzt, so dass

nicht ersichtlich ist, dass das angefochtene Urteil auf einem

unzureichenden Hinweis beruhen könnte.

b. Vertragssuafenschaden

Das Landgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass es

zur Darlegung des Vertragsstrafenschaden zunächst erforder-

lich gewesen wäre, die jeweiiigen Vereinbarungen einer Ver-

tragsstrafe darzulegen. Zutreffend ist auch der Hinweis des

Landgerichts, dass die Klägerin dieser Darlegungslast durch

die in der Anlage 4 zum Gutachten schlecht lesbaren Aus-

züge aus den Verträgen nicht genügt hat. Es kann ohne diese

Information nicht nachvollzogen werden, ob die Berechnung

der gezahlten Vertragsstrafe unter Zugrundelegung der ver-

traglichen Vereinbarung erfolgt ist. Die Zahlung einer Ver-

tragsstrafe ist aber nur dann ein ersatzfähiger Schaden, wenn

der Geschädigte, hier die Versicherungsnehmerin, zur Zah'
lung auch verpflichtet war. Die Vertragsgrundlagen gehören

daher zu einer schlüssigen Darlegung des Schadens.

Es bedarf auch bezüglich des Vertragsstrafenschadens keiner

Entscheidung, ob das Landgericht seine Hinweispflicht nach

S 139 Abs. 4 ZPO verleut hat. Die Kiägerin hat auch inso-

weit auf den mit dem Urteil diesbezüglich erteilten Hinweis

ihren Vortrag nicht ergänzt, so dass nicht ersichtlich ist, dass

das angefochtene Urteil auf einem untetlassenen Hinweis be-

ruhen könnte.

2. Darüber hinaus sind sämtliche Ansprüche, die die Klä-

gerin aus abgetretenem Recht ihrer Versicherungsnehmerin,

äer EAG und der VAG geltend macht, verjährt' Die Beklag-

te ist daher nach S 214 hbs. 1 BGB berechtigt, die Leistung

insoweit zu verweigern.

Die Verjährungsfrist beträgt gem. SS 475a Sa:rz I,439 HGB ein

Jahr und beginnt mit demTäg, an dem das Lagergut jeweils hät-

te ausgeliefert werden müssen (Koller, in Koller,Transportrecht,

11. Aufl. 2023,5 475aHGB, Rn. 2, beck-online). Dieser Zeit-

raum liegt zwischen dem 08.12.2021 und dem 04'0I.2022, so

dass die Verjfirungsfrist ftir sämtlich Ansprüche der Versiche-

rungsnehmerin wegen der Havarie in dem von der Beklagten

betriebenen Lager spätestens mit Ablauf des 04.01 .2022 be-

gann. Die Verjährung sämdicher Ansprüche der Versicherungs-

nehmerin trat damit spätestens mit Ablauf de s 04.01'2023 ein.

Der Verzicht der Beklagten auf die Einrede der Verjdhrung vom

06.12.2022 erfasste nur die auf die Kägerin nach S 86 Abs. 1

WG übergegangenen Ansprüche, weil nur bezüglich dieser die

Klägerin am 06.12.2022 anspruchsberechtigt war und der Ver-

zicht u.a. unter dieser Voraussetzung erklärt worden ist'

Auf die Klägerin waren die Ansprüche ihrer Versicherungs-

nehmerin nur insoweit übergegangen, als die Klägerin im In-

nenverhältnis zur Regulierung des Schadens verpflichtet war,

also i.H.v. 55 %. Dass sie die Schadensabwicklung gegenüber

der Versicherungsnehmerin auch für die beiden anderen Ver-

sicherer übernommen hatte, rechtfertigt keine abweichende

Beurteilung (vgl. BGH, Urt. v. 07.06. 2001 - I ZR 49 I 99 l=
TianspR 2001, 47 9), beck-online).

Die an die Klägerin abgetretenen Forderungen ihrer Versiche-

rungsnehmerin, der B AG und der V AG waren daher zum

Zeitpunkt der Abtretung am 31.01.2023 bereits seit dem

-0 
5 .0 1 .2023 ver j ährt. Die Verzichtserklärun g vom 30'0 l -2023

-erfasste 
dieses lsicl] Forderungen daher auch deshalb nicht.

3. Es bedarf wegen der Verjfirung der abgetretenen Ansprü-

che keiner Entscheidung, ob der Klägerin ein Ersatzanspruch

Höhe von 41.975,83 € wegen unnütz aufgewendeter Lager'

kosten zusteht.

Dennoch sei darauf hingewiesen, dass dieser Anspruch wohl
schon deshalb nicht bestehen dürfte, weil die Lagerkosten

auch ohne das Schadensereignis angefallen wären, Die Ver-

sicherungsnehmerin der Klägerin ist nach S 249 BGB (nur)

so zustellen, als wenn das zum Ersatz verpflichtende Ereignis

nicht eingetreten wäre.

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

Zur substantlierten Darlegung eines
Betriebsunterbrechungs- oder ErtraEs-
ausfallschadens

5 461 HCB, 9 252 SaIz2 BGB

1. Die Vertragshaftung des Lagerhalters kann durch AGB

bis zur Grenze grober Fahrlässigkeit beschränkt werden.

2. Die substantiierte Darlegung eines Betriebsunterbre-
chungs- oder Ertragsausfallschadens setzt die konkrete

Darlegung voraus. welche Waren betroffen waren, wann

mit diesen welche Lieferverpflichtung erfüllt werden

sollte. die nicht erfüllt werden konnte. da die Ware nicht

freigegegeben wurde, und wann die Ware zu welchem
(Minder-)Wert schlussendlich veräußert wurde und dass

die Lieferverpflichtung auch nicht schadensmindernd
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aus anderen Beständen erfüllt werden konnte. Es ist dar-

zulegen und gegebenenfalls zu beweisen, welche kon-

kreten betriebsbezogenen Erlöse nicht erwirtschaftet
werden konnten und welche konkreten betriebsbezoge-
nen Kosten erspart wurden. Dabei genügt entsprechend

5252 Satz 2 BGB die bloße Wahrscheinlichkeit der Er-

wartung des Erlöses, sofern die Vorkehrungen und An-

stalten, aus denen die Erlöserwartung hergeleitet wird,
dargetan werden. Erforderlich ist mithin die schlüssige

Darlegung von Ausgangs- bzw. Anknüpfungstatsachen,
die geeignet sind, dem Ermessen bei der Wahrscheinlich-
keitsprüfung eine Grundlage zu geben und eine Scha-

densschätzung gem. E2A7 ZPO zu ermöglichen.

3. lm Falle einer Schlechtleistung des Lagerhalters im

Lagerverhältnis steht dem Einlagerer kein Gewährleis-
tungsrecht in Form der Vergütungsminderung zu.

lLeitsätze der Redaktionl

LG Oldenburg, Urt. v.27.O2.2O24- 12 O 246123

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Schadensersatz aus

übergegangenem Recht in Anspruch' wobei dem Anspruch

ein lagervertrag zwischen der Beklagten und der Versiche-

rungsnehmerin der Klägerin zu Grunde liegt.

Die Klägerin ist ein Versicherungsunternehmen.

Bei der Klägerin unterhält die Firma G, im tVeiteren die

Versicherungsnehmerin, einen Sach- und Ertragsausfall Ver-

sicherungsvertrag.

Die Bekiagte unterhält mehrere Tiefkühlwarenlager, eines

davon belegen ....

Die Versicherungsnehmerin ist mit der Beklagten über einen

Lager- und Logistikvertrag ftir Endprodukte' Rohstoffe und

teilfertige Produkte verbunden und lagerte und lagert ent-

sprechende Produkte in dem Tiefkühlwarenlager der Be-

klagten ein. Zwischen der Versicherungsnehmerin und der

B.klagt..r ist die Geltung der Allgemeinen Bedingungen für
Kühlhäuser (AB K) vereinbart.

Die insoweit relevanten Passagen lauten

I L t ABK: Das Kühlhaus hafet für alle Schadenereignisse, ftr
die eine Deckung in der Kühlgutuersicherung (Ziff 9 ABn
nicht besteht, ,ui bri Wrschulden. Als Lagerhaltet nicht jedoch

als Wrmieter hat sich das Kühlhaus zu entldsten.

12. Wlle Hafiung

Auf die in den ABK enthaltenen Hafiungsbeschränleungen und

Hirtungsausschlüsse kann sich clas Kühlhaus nicht berufen,

11.6ABK:

Das Kühlhaus hajiet nichtf)r Schäden

1 1. 6. L durch hö here Gewalt, ins besondere Naturhatastrop hen,

b e h ardlich e Eingrtfe, Zusammenbrech en der Stromuersorgung

und andere [Jmstände, die das Kühlhaus mit der Sorgfalt eines

ordentlichen Kaufnanns nicht abwenden kann; dies gib auch

fiir Streik.

wenn ein Schaden auf grobem Wrschulden (Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit) beruht.

Am 08.12.2021 kar:. es zu einem Schadensfall im Lager der

Beklagten der Angestellte eines Subunternehmers der Beklag-

t.n .r"h- Enteisungsarbeiten an einer Ablaufwanne in dem

Tiefkühlwareniager vor, in deren Zrtge er mit dem verwende-

ten Bohrhamme! eine Ammoniakleitung traf, mit der Folge,

dass eine erhebliche Menge Ammoniak austrat. Der Angestellte

des Subunternehmers verleüte sich erheblich und da der aus-

getretene Ammoniak kritische Grenzwerte überschritt, sperrte

äas zuständige Veterinäramt das Tiefküürlwarenlager wobei die

darin befindliche \Vare weiterhin gekühlt wurde, aber jedenfalls

zeitweise nicht herausgegeben werden konnte. Die lVare wur-

de in der Folgezeit sukzessive freigegeben. Ab dem 04.01.2022

war das Lager wieder ohne Einschränkungen nutzbar.

Durch den Austritt des Ammoniaks war das Tiefkühlwaren-
lager und die dort gelagerte'Ware für einen gewissen Zeit'
raum nicht nutzbar.

Mit Schreiben vom 14.1 1.2022 meldete die Klägerin bei der

Beklagten die Regressansprüche an. Mit weiterem Schreiben

v o m 0 5 . I 2.2022 b eziffer te die Klägerin der Beklagten gegen-

über den Regressanspruch und setzte zur Zahhng eine Frist

bis zum 26.12.2022.

Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten wies mit E-Mail

vom 06.12.2022 den geltend gemachten Regress für diese

zurück.

Mit Schriftsatz vom26.05.2023 hat die Klägerin im Rahmen

des Rechtsstreits erstmals offengelegt, dass sie als ftihrendes

Versicherungsunternehmen mit einem Anteil von 55 o/o den

Schaden ftir sich selbst daneben aber prozessstandschaftlich ftir
die B AG (20 Vo) und die V Group (25 o/o) ztdem mache sie

abgetretene Ansprüche der Versicherungsnehmerin G geltend.

Die Beklagte hat die Einrede der Verjährung erhoben.

Die Klägerin behauptet, hierdurch sei der Versicherungs-

nehmerin ein Betriebsunterbrechungsschaden i'H.v.

790.588,00 € entstanden, zudem habe die Versicherungs-

nehmerin Vertragsstrafen aufgrund ausgefallener Absatzmen-

gen i.H.v. 320.507,00 € zahlen müssen. Ztsätzlich habe die

Versicherungsnehmerin im Voraus bereits Lagergelder i.H.v.

41.975,83 € an die Beldagte gezahlt ftir den Zeittaum, in
dem eine Lagernutzung nicht möglich war. Sie bestreite' dass

es nicht zu einem Substanzschaden gekommen sei.

Die Klägerin habe im Rahmen des Versicherungsvertrages

der Versicherungsnehmerin den Betriebsunterbrechungs-

schaden i.H.v. 790.588,00 € und die Vertragsstrafen i.H.v.

320.507,00 €, mithin 1.1 I 1 €.095,00 abzüglich eines Selbst-

behaltes i.H.v. 50.000,00 € gezahlt.

Außerdem habe die Versicherungsnehmerin hinsichtlich des

Selbstbehalts i.H.v. 50.000,00 € sowie der unnütz aufgewen-

deten Lagergelder die darnit verbundenen Schadensersatzan-

sprüche an die Klägerin abgetreten.

t.l
Die Beklagte bestreitet die Anspruchsberechtigung der Klä-

gerin. Die Beklagte bestreitet die Schadenshöhe und verweist

daraui dass ein Substanzschaden der Versicherungsnehmerin
gar nicht entstanden sei. Vielmehr habe man sich bemüht so

l
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schnell wie möglich nach dem Unfall die Freigabe der ein-

;;;;;,.; '{/"rJ,rnd die Öffnung des Lagers zu Erreichen'

:;iliä t.i ai. \(/are auch nich und nach freigegeben

;;;;;, bis am 04.01'2022 das Lager insgesamt wieder in

n.J.b ,.in konnte. Die Beklagte bÄtreitet-weiter die Scha-

;;;ilt;h""ng der Klägerin dles insbesondere deshalb' weil

il;'ä;;;ti' ih"re Liefeäerpflichrungen auch aus anderen

i"-.* ilU. erfüllen können' zudem sei der von dem Pri-

;r:ä;;Jgen O bettthttete Bruttoumsatzverlust keine

i-"i"g.rf,A..r.äh, gängige Schadensgröße' rVeiterhin be-

äi,"," Ji. s.kl"gt. 
"lti,i'iZnaitn 

j edwe-den Schadens' dass

di..., ,i.h 
"rrs 

d!, vorübergehenden Sperrung des Lagers

äi t"f.t.tti"er Freigabe der-'Ware ergeben- hab-e' Zu einem

Substanzschadenseiesnichtgekommen,die\TarederVer-
,i.tt.r*ngr.r.lrmerin sei n"th 

"t"td 
nach freigegeben worden'

die Beklagte sei eigene Zusatzkosten eingegangen um die

,.h.,"11.r#r.igabe äer \7aren zu erreichen'

Es sei zwar mit Schreiben vom 30.01.2023 einem Verjäh-

,rrngrrr.rri.h. zugestimmt worden' allerdings nur gegenüber

d.r'Klag.ri.r. Eiln p,o'es'standschaftliches Tätigwerden- sei

**'a.-"Z.irpunkt nicht offengelegt worden' Mit der Ver-

;h;;ä;erin selbst sei J"dä bereits vorab über die

l;;#g.; ein Vergleich erzielt worden ' Ztdem bestreitet

;i.ilkü.", d"s. diä Abtretungen in unverjährter Zeit er'

folgt sind.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens

*itJ"tf A. gewechselten Schriftsäse nebst Anlagen verwiesen'

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist unbegründet'

Die Klägerin ist aktivlegitim ierr' Zwar lä.sst sich dem als An-

trn. Xa"uor*elegten Vät'"g eine sog' Führungsldausel mit
'grt-n.i ,tgtif ni.tt' tt'tn"h"-tn' allerdings ha-t die Klägerin

-i. iht"ti SÄreiben vom 05'12'2022 daratf hingewiesen'

nicht nur im eigenen, sondern auch im Interesse der weiteren

Mi*.rri.h"r., 
-,,,,"' 

Offenlegung ihrer Namen und Beteili-

n,rrr*rorro,.n, so dass dt' Btki"gän ab diesem zeitpunkt be-

?""irl.n mussre, dass die Klägerin nicht allein im eigenen

Interesse tätig ist, was zudem uäkthtt- und branchenüblich

iri. n"f eine"Abtretung durch die Versicherungsnehmerin

,.tUrt t"ri.tt, sich die Iäagt'itt insoweit allerdings. ausdrück-

int 
-"nft,, 

vielmehr bietet"sie an eingehende Gelder gegebe-

"."r^1, 
weiterzuleiten, hierauf komÄt es alierdings nicht an,

J"-äi. llag.tin bezogen auf die Versicherungsnehmerin mit

;.r4";. äff.., l.g',ä"ss sie neben eigenen abgetretene An-

sf rri.he"de, V..siÄe"'ngsnthmerin verfolgt'

Der Klägerin steht ein Schadensersatzanspruch aus abgetre-

tenem bzw. übergegangenem Recht weder aus Vertrag noch

aus Delikt zu.

Die Klägerin macht keine Substanz- oder Kühlgutschi{9n

n.i..rrd."trrrof.rn kommt es auch auf das Bestreiten der Klä-

;.;;;,il;h;ii.i ao vortrass der Beklagten' es sei kein

Substanzschaden entstandtt' iitht an' Die Klägerin selbst

il;G; ;icht, dass ihrer Versicherungsnehmerin ein

Substäzschaden entstanden sei und macht den Ersatz eines

..f.ft." auch nicht geltend' Jedenfalls die Versicherungs-

,t.h-.ri.rderKlagtti""müsste\(/issen[sic!]'obeszueinem

Substanzschaden gekommen ist' so dass das Bestreiten mit

Nichrwissen ohnehin Zweifeln begegnet'

Für die allein streitgegenständlichen Betriebsunterbrechungs-

;.;;ö;"'iai'lnäa'", vertragsstrafen, und unnütz aufge-

-."a.i"" i"gergelder ist die Haft"ung nach den zwischen der

V.rri.n.rurtglnÄm.rin und der Beilagttn v-ereinbarten AII-

semeinen Bedingungen {iir Kühlhäusei (i- folgttldtn ABK)

fl.r.il;;;ilf .fi',. ü.,,tht'ldenshaftung' insoweit sogar ($ i2

Äg*i""f a* Vorliegen von mindestens grober Fahrlässigkeit'

Es bestehen bereits erhebliche Zweifel an der erforderlichen

grob fahrlässigen Verursachung des Schadens'

Die Vertragshaftung des Lagerhalters kann beschränkt werden'

FürdenFall,dassdieFreizeichnungdurch-AGBerfolgt'ist
rt.'"ffg.-.t" nur bis zrir Grenze Sro\ri1fl1s;igkeit mö.g-

lä.-ö;; ergibt sich aus S 309 N"t' Z U BGB' \Teiter ist die

ä.tiftta"f"ig allerdings auch fur den vorliegenden Vertrag

nicht gezogen, so dass sie wirksam ist'

Ein quaiifiziertes Verschulden der Beklagten bzw' ihrer Sub-

uni.ln.n-.rin und deren Angestellten' ftir {i1 die Beldagte

,,ach S 428 HGB einzustehen hätte' i'S'v' S 435 HGB ist

eher zu verneinen.

Grobe Fahrlässigkeit erfordert einen in objektiver Hinsicht

ä;;;;J ifi subjektiver Hinsicht nicht entschuldbaren

V;;".ß^;;;; Ji. A-äfo'd'-'ungen der im verkehr erforder-

fr.fr* iJtgf"ft. Diese Sorgfalt.Äuss in ungewöhnlich hohem

frl"tt. ".rt?rtt 
und es mriss d'as.ienige unbeachtet gebiieben

sein, was im gegebenen Fall jedem häne einleuchten mussen'

;; ;;tt .i,tä ä,r.h subjektiv schlechthin lnentschuldbare

iätJä*f.,r".,g vorlitge", die das in S-276Äbs' 2 BGB be-

;ritt;r. Maß erieblich überschreitet (BGH' st' RsPr'' ervva

ü*. 
". 

Oa.f l'2016- III ZR 286115 - juris' Rn' 17 m'w'N')'

Dass die \7anne mit schwerem Gerät enteist wurde und es

aÄ"i ," einem Schaden an der darunter liegenden Leitung

o"t o--.n ist, wodurch Ammoniak ausgetreten ist' ent-

:;r.h; R;ckschluss daraus, dass der Beklagten ihrerseits

.il;;;;;;*h"J"' "" 
\ranne' Leitung und der Gesund-

fr.i, a* Arbeitnehmers des Subunternehmers entstanden

ir,, ".r_rr,ti.h 
eher einem unfall als grober Fahrlässigkeit.

öi. B.*.ir"''rfnahme dazu, ob derartiges.Vrrgehen vor dem

08.12.2021 bereits mehrfach im Lager der.Beklagten ohne

Zwischenf,jlle vorgenommen *urde' k"nn aber dahinstehen'

J" Ji. K"g. auch"aus anderen Gründen abzuweisen ist'

Voraussetzung ftiLr die substantiierte Darlegung -eines .Be-

tri.brr.rrr..rbrä.hungsschadens oder Ertragsausfallschadens

n.n.r, d..t Schädigä setzt die Bezugnahme aufden konkre-

:J;il.;äll ä,^.t'' Es müsste also vorliegend konkret

;;iä;;d.r,, *tltht \(/aren in dem Unfallszeitpunkt in

J.ri g;p.rr,.n Lager waren, wann mit diesen welche Liefer-

;;;;fl"t.liJd erfülit w'rd'n sollte' die nicht erfüllt werden

korint., da iie -Wart nicht freigegegeben wurde' und wann

;i; \f;. zu welchem (Mindei-)wert schlussendlich veräu-

ß.r, *,rrd. und dass die Lieferverpflichtung auch nicht scha-

densmindernd aus anderen Tiefkühlwarenbeständen der Ver-

sicherungsnehmerin erfüllt werden konnte'

Ein Geschädigter, der Schadensersatz in der Form eines Be-

triebsunterbrechungs- bzw' Ertragsausfallschadens geltend

Träns;:R 4' 2A7-i
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macht, muss wie bei der Geltendmachung des entgangenen

Gewinns gem. S 252 Sarz 1 BGB alle konkreten Umstände

darlegen Jnd geg.ben.nfalls beweisen, aus denen sich die

Erlösärwartung .igibt. Es ist somit darzulegen, welche kon-

kreten betriebJb.täg.tt.tt E,rlöse nicht erwirtschaftet werden

konnten und welche konkreten betriebsbezogenen Kosten

erspart wurden. Dabei genügt entsprechend 5252 Satz2

RiS di. bloße'üahrsch.inli.hkelt der Erwartung des Erlö-

ses anstelle des positiven Nachweises, sofern die Vorkehrun-

gen und Anstalten, aus denen die Erlöserwartung herg^eleitet

iuird, l.t der geschilderten \feise dargetan werden' Erforder-

lich ist mithin die schlüssige Darlegung von Ausgangs- bzw'

Anknüpfungstatsachen, dii geeignet sind, dem E'rmessen bei

d.r \X/"hrsÄeinlichkeitsprüfung eine Grundlage zu geben

und eine Schadensschäuung gem. S 287 ZPO zu ermög-

lichen (vgl. zum entgangenen Gewinn BGH \fM 1998'

5.1787; BGH WuM 1991, S. 545).

'.. Eine entsprechend schlüssige Darlegung der Ausgangs- und
. Anknüpfungstatsachen durch die Klägerin ist hier nicht er-

folgt. Autre[hende, eine Schätzung ermöglichende Anknüp-

f,rrigrtats"chen ergeben sich €ntgegen der Auffassung der

Klalerin auch niÄt aus den Gutachten der Sachverständi-

g.""O. Es fehlt sowohl in dem Vortrag der Klägerin ais auch

in den erwähnten Gutachten völlig an einem konkreten auf

die in dem gesPerrten Lager eingelagerten \faren und den

Zeiuaum dei jeweiligen Sperre' die sukzessive Freigabe ist

unstreitig, bezogenen Nachweis.

Soweit die Klägerin sich zur Darlegung auf das von ihr ein-

geholte Gutach"ten des Sachverständisen O bezieht, so beruht

äi.r.s Gut"ch ten zw^t auf von der Klägerin gemachten Vor-

gaben. Dass der erwartete Ertrag aber ohne den streitgegen-

.",andli.h.., Vorfall in S für das Unternehmen der Versiche-

rungsnehmerin zu erzielen gewesen wären, ist nicht ersicht-

üchlDer Gutachter weist inioweit selbst darauf hin, dass die

Darlegung dem von ihm vorgegebenen 'stichprobenumfan.gn
g..rüg"., Jn. d"r, er diesen spezifiziert.' tffeiterhin führt der

öu,"".h,.t auf S. 2 des Gutachtens ausdrücklich aus, alterna-

tiv den Umsatzverlust im Subtraktionsverfahren ermittelt zu

haben. Dass der Umsatz aber völlig unabhängig vom Scha-

densereignis auch im Übrig.n immer Schwankungen. unter-

worfen ilt, scheint diese Methodik nicht hinreichend abzubil-

den. \fenig hilfreich ist insoweit auch die vorgelegte Anlage 1

zu dem Gutachten, da sich für die Kammer in keiner Form

erkennen lässt, was dort bezogen auf das Schadensereignis

und die verzögerte Rückgabe der im Lager in S eingelagerten

'Ware überha,ipt b.te.hn.t wird' Unter diesen Umständen

kann auch dei nach Hinweis des Gerichts auf die fehlende

Schlüssigkeit der Schadensdarlegung etgänzte Vlrtrag .der
Klägerin nicht zum Erfolg verhelfen, denn auch nach dem

ausirücklichen Hinweis in der Sitzung 24'10'2023 hat die

Klägerin in dem nachgelassenen Schriftsatz.v om 19'12'2023

nicÄt weiter dazu vorgetragen, mit welcher konkret im Lager

in S eingelagerte.t'üfate welche konkrete Lieferverpflichtung

erfüllt w-erden konnte, und dass die entsprechende \Vare trotz

angeforderter Freigabe nicht freigegeben wurde und die Lie-

fer"verpflichru.g "i.h nicht alternativ aus anderen Tiefkühl-

beständen erfüIlt *erden konnte' Der Vortrag dazu' dass die

\Vare nach Freigabe nicht eingesetzt werden. konnte' erklärt

sich insoweit 
".t.h 

.ti.h, durch die von der Klägerin in Bezug

genommene Labelung oder das private-Label-Geschäft' Die

klän.rin behauptet doch selbst, stehende Lieferverpflichtung

gegänüber ihren Großkunden T oder E (etc') gehabt zu ha-

6ä, i" diesem Rahmen scheint die \Ware doch auch ohne Pro-

bleme absetzbar. Das ansonsten aber auch die Umverpackung

von unbeschädigter \Vare in der von der Klägerin vorgetrage-

nen Größenordirr.tg uo.t 2'293.795 kg kostengünstiger und

schadensmind.rnd iebot.n ist, ist aus anderen vergleichbaren

Verfahren gerichtsbäkannt. Auch der Privatgutachter behaup-

tet nicht dle Unverkäuflichkeit der freigegebenen \(/are' Eine

Anhörung des Privatgutachters als sachverständig em Zetgen

kann insJweit trnt.rLl.ib.n, da dem Gericht die Anknüp-

fungstatsachen fehlen, aus denen sich die Berechnungen des

Sacf,verständigen O ergeben. Da die Klägerin weder offen-

gelegt hat, *.'i.h. -ü7are wie viel zu spät ausgeliefert wurde'

itod""t.h welche Lieferverpflichtung nicht oder erst mit Ver-

spätung erfüllt werden konnte, kann das Gericht dem Zeu'

g.n 
""ätr 

nicht die richtigen Fragen.stellen' Die Vorlage eines

örivatgutachtens kann iÄoweit nicht den Vortrag zum kon-

k .t.rf S.h"d.n ersetzen, speziell dann nicht wenn der Gut-

achter selbst die von ihm zugrundegelegten Tatsachen weder

nachvollziehbar offenlegt noch vollständig prüft'

Gleiches gilt für den geltend gemachten Vertragsstrafenscha-

den. Tiotä deutlichen Hinweis des Gerichts hat die Klägerin

nicht vorgetragen, aufgrund welcher vertraglichen Verpflich-

t'.r.rg, di." 
"rl{rund 

des Schadensfalls nicht erfüllt werden

ko,r]nt. rlnd 
",i.h 

durch tüflare aus anderen Lagern nicht scha-

densmindernd ausgeglichen werden konnte, welche vertrag-

lich vereinbarte Vertragsstrafe durch welchen Vertragspartner

geltend gemacht und durch die Versicherungsnehmerin er-

Fü[t -.itd.. Die pauschale Auflistung von Vertragsstrafen

und der pauschale Verweis auf Bestimmungen in der Kam-

m., l,nb.k"n.rten Verträgen können insoweit dem Nachweis

nicht genügen und genügen insoweit auch nicht als Grund-

lage fiir .ini.t dnt.h Vernehmung der insoweit angebotenen

Gäschäftsführer der Versicherungsnehmerin einzuholenden

Zeugenbeweis. Sowohl die entsprechenden.Veruäge, als auch

die äerechnung der Vertragsstrafe sowie ihre Zahlung sind

durch Vorlage är, ..,ttpt..henden Unterlagen erheblich bes-

ser zu beiegJn, als durch Zeugen bei denen bereits in erhebli-

chem Maßi zweifelhaft ist, ob ihnen die konkreten Vorgänge

eeeenwärtis sind. Derzeit fehlen allerdings auch die für eine

Z."ug.rlu.. i.h m un g erfo rderlichen Anknüpfungstatsachen'

da iÄoweit der,ron d.t Kammer eingeforderte Vortrag nicht

durch die schlecht lesbar zusammenkopierte Anlage 4 zum

Gutachten des Privatgutachters O . '. ersetzt werden kann'

Der Klägerin steht kein Rückzahlungsanspruch i'H'v'
41.975,8i € wegen Minderung des Lagerentgeltes zu' Der

Lagervertrag ,wir.hen der Versicherungsnehmerin und der

Bell"gt.r, oir ai. Zahhng von Lagerentgelten,für die Ein-

lagerung und Kühlung der Tiefkühlware vor' Unstreitig ist

di". n.klrgt. ihrer Verpflichtung zur Kühiung und Lagerung

der tVare"nachgekommen, alierdings bezogen attf den Zeir-

raum vom 08.12.2021 bis 04.01.2022\ezogen nur auf das

Lager in E nicht ihrer Verpflichtung zur Freigabe der einge-

l"gärt.., \Vare ar.rf Anfotd.t'-tttg. Dieser Schlechtleistung der

Bäkl"gt.tt im Lagerverhältnis steht keine entsprechende Ge-

währllistung mii der Folge der Minderung gegenüber' Eine

Anspruchsgiundlage mir der entsprechenden Rechtsfolge

li ,;:t"; ll 7"t i.:
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see Entscheidungen

fehlt. Die Klägerin kann sich insoweit auch nicht auf die un-
gerechtfertigte Bereicherung stützen, da die Versicherungs-
nehmerin auf ihre Verpflichtung aus dem Lagelverhältnis
gezahlt hat.

Aus diesem Grund kann es dahinstehen, wie sich die von
der Kägerin geltend gemachte Zahl von 41 .975,83 € u-
sammensetzt und welche Kalkulationsgrundlage dieser Zahl
zugrunde liegt, auch wenn es Zweifeln begegnet, dass die
Klägerin deren Versicherungsnehmerin, um deren abgetrete-
ne Ansprüche es an dieser Stelie geht, in einer andauernden
Vertragsbeziehung mit der Beklagten steht, die Kalkulations-
grundlage zur Begründung der Klage nicht ansatzweise of-
fenlegt. Dass die Beklagte dieZahlnachvollziehen kann, mag
sein, die Klagehöhe muss allerdings grundsätzlich auch ftir
die Kammer nachvollziehbar sein.

\Teiter kann es dahinstehen, ob die Versicherungsnehmerin
jedenfalls über die Lagerentgelte bereits selbst und außerge-
richtlich eine vergleichsweise Einigung erzielt hatte, nach-

dem sie diese zunächst zurückgehalten hat und dann nach

Verständigung mit der Beklagten und vergleichsweiser Eini-
gung diese vollständig beglichen hat. Der Kammer liegt nur
begleitender Mailverkehr aber nicht die Einigung selbst vor,
so dass unk-lar geblieben ist, ob die Frage der zu zahlenden
Lagerentgelte abschließend geregelt werden sollte, oder ob
diese wie der hier ebenfalls geltend gemachte Schadensersatz

einer späteren anderweitigen Klärung vorbehalten werden

sollten.

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob die Offenle-
gung der gewillkürten Prozessstandschaft in nicht verjährter
Zeit erfolgte, kommt es aus den dargelegten Umständen vor-
liegend ebenfalls nicht an.

Für Ansprüche aus Delikt sind für die hier geltend gemach-
ten Vermögensschäden keine Anhaitspunkte ersichtlich.

Mangels Bestehen eines Hauptanspruchs bestehen kein
Zinsanspruch und kein Anspruch auf Ersatz vorgerichtlicher
Rechtsanwaitskosten.

t..l
Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

See

Erstattungsanspruch des Seefrachtspe-
diteurs gegen Erstspediteur bzgl. vom
Verfrachter geforderten Demurrage I
Detention gem. 55 491 , 492 HGB

55 491, 492 HGB

1. Der Seefrachtspediteur kann vom Erstspediteur als
seinem Auftraggeber die Erstattung der diesem seitens
des von ihm beauftragten Seefrachtführers in Rechnung
gestellten demurrage- bzw. detention-Forderungen gem.

55 491, 492 HGB als Ersatz von Aufwendungen verlan-

9en.

2. Dies gilt für den Zeitraum, in welchem hinsichtlich der
Abholung der Container im Seehafen ein Ablieferungs-
hindernis nach 5 492 Abs. 1 HGB besteht und der Be-
frachter die Weisung erteilt, dass die Container zu seiner
Verfügung gehalten werden.

3. Verpflichtet zur Zahlung der Vergütung der Aufwen-
dungen ist generell der Verfügungsberechtigte, welcher
Weisungen erteilen kann. Auf wenn gem. 5 491 Abs. 2
HGB dieses Weisungsrecht des Befrachters bereits mit
Ankunft am Löschplatz auf den Empfänger übergeht,
fällt es für den Fall, dass der Empfänger die Abholung
verweigert, auf den Befrachter zurück. ln diesem Fall
trifft diesen auch weiterhin die Vergütungspflicht.

4. Die Höhe dieser Aufwendungen richtet sich nach den
wirksam in den Seefrachtvertrag zwischen Befrachter
und Verfrachter einbezogenen Dterms and conditions<
des Verfrachters und der in Bezug genommenen jeweils
aktuellen Tarife.

5. Eine Reduzierung dieser Beträge mit zunehmender
Dauer ist nicht deshalb vorzunehmen, weil diese bei
langer Aufbewahrungsdauer zum Wert der Ware und
des Containers außer Verhältnis stehen können. Der
Befrachter kann diesen Zeitpunkt recht zuverlässig ein-
schätzen und es liegt bei diesem, die Dauer durch Er-

teilung von Weisungen wie z.B. einer Vernichtung der
Ware oder eines Rücktransports zu verkürzen.

6. Für den Zeitraum, ab welchem dem Verfrachter keine
- ausführbaren - Weisungen erteilt werden. hat dieser
kraft gesetzlicher Anordnung gem. 5 492 Abs. 3 HGB die
Rechtspflicht, Maßnahmen zu ergreifen, welche den ln-
teressen des Verfügungsberechtigten am besten dienen.
Dies können je nach Sachverhalt in Verwahrung, Wei-
tertransport, Verkauf oder Entsorgung bestehen. Hier-
mit entfällt die ursprüngliche Pflicht des Verfrachters zur
Vorhaltung des Gutes und damit auch seine Vergütungs-
pflicht hierfür.

7. Der Verfrachter kann im Fall der Ziff.6 nur noch die
erforderlichen Aufwendungen ersetzt verlangen und
nicht mehr die pauschalierten Demurrage/Detention-
Vergütungen beanspruchen. Gibt der Befrachter seinen
Besitz an den Containern und deren lnhalt auf, hat der
Verfrachter die ihm am besten geeignet erscheinende
Art der Verwertung zu wählen.

8. Die (analoge) Anwendung der mietrechtlichen Vor-
schrift des 5 546a BGB auf Zahlung einer Nutzungsver-
gütung bei nicht rechtzeitig zurückgegebener Mietsache
ist schon deshalb nicht angebracht, da der Erstspediteur
keine tatsächliche Verfügungsmacht über die Container
besitzt.

lleitsätze des Einsenders]

LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2018 - 417 HKO 55117

Die Parteien streiten um Demurrage und Detention, also um
Containermiete und Standgeld.

I. 1. Die Beklagte erhielt von einer Kundin den Auftrag, 10

mit ,Hydrolized Porcine Meat Mealn beladene Container
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